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1. Forderung 

Schwerkranke und sterbende Menschen sowie deren Angehörige werden im Rahmen der Hos-

piz- und Palliativversorgung durch ein multiprofessionell aufgestelltes Team ganzheitlich (phy-

sisch, psychisch, sozial sowie spirituell) versorgt und begleitet. Dabei sind die Qualität und der 

Erfolg der Versorgung vor allem abhängig von der Kommunikation zwischen dem/der Betroffe-

nen, den Angehörigen und den Versorger:innen/Behandler:innen. Fehlen die sprachlichen Vo-

raussetzungen für eine umfassende Aufklärung und prozessbegleitende Kommunikation, ist we-

der eine patient:innenorientierte Versorgung möglich noch die Verhinderung von Fehlversor-

gungsketten mit gesundheitsökonomischen Auswirkungen. Es ist davon auszugehen, dass nicht 

zielführende therapeutische Maßnahmen, die aufgrund unzureichender Aufklärung bedingt 

durch Sprachbarrieren durchgeführt werden, bei weitem kostenintensiver sind als der Einsatz 

von qualifizierten und professionellen Sprachmittler:innen, die dem/der  Betroffenen zudem erst 

eine faire Chance auf eine informierte und folglich wissentliche Therapieentscheidung eröffnen. 

Wir fordern daher eine gesetzliche Regelung für die Kostenerstattung für den Einsatz von qua-

lifizierten und professionellen Sprachmittler:innen in  der Hospiz- und Palliativversorgung und 

zwar übergreifend für das multiprofessionelle Angebotsspektrum nebst vorgelagerter Gespräche 

über Therapieentscheidungen, um 

1. die Chancengleichheit und das Selbstbestimmungsrecht des   Patienten/der Patientin  

sicherzustellen, 

2. eine individuelle und systemische Fehlversorgung, sowohl als Unter- als auch Überversor-

gung, zu vermeiden und damit 

3. eine gesundheitsökonomische Effizienz im Versorgungssystem zu gewährleisten. 

Die im Koalitionsvertrag (37) angekündigte Verankerung des Rechtsanspruchs auf den Einsatz 

von qualifizierten und professionellen Sprachmittler:innen sollte als Bestandteil der notwendigen 

medizinischen Behandlung im SGB V und im Leistungskatalog der GKV zügig umgesetzt werden.  

 

2. Hintergrund 

Von verschiedenen Fachverbänden wird bereits seit längerem die gesetzliche Verankerung einer 

qualifizierten bzw. professionellen Sprachmittlung11 für Menschen mit Migrationshintergrund im 

Sinne der Chancengleichheit für alle Patient:innen im deutschen Gesundheitswesen gefordert. Im 

Koalitionsvertrag vom 24.11.2021 zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP wird aktuell 

formuliert (S. 84): „Sprachmittlung auch mit Hilfe digitaler Anwendungen wird im Kontext not-

wendiger medizinischer Behandlung Bestandteil des SGB V.“ (37). Unklar bleibt, wie die konkrete 

Ausgestaltung erfolgen soll, wie eine „notwendige medizinische Behandlung“ definiert sein wird 

und was das für die Versorgung am Lebensende bedeutet. Insbesondere die aktuelle Diskussion 

zur Suizidbeihilfe und Suizidprävention (38) sollte die Aufmerksamkeit auf die notwendige Bera-

tung und Aufklärung aller Menschen, auch derjenigen mit Sprachbarrieren, lenken. 

Im Folgenden wollen wir anhand der besonders vulnerablen Situation von schwerkranken und 

sterbenden Patient:innen und deren Angehörigen die dringende Notwendigkeit prozessbeglei-

tender Sprachmittlung in der Versorgung am Lebensende aufzeigen. 

 

 
1 Definition Sprachmittlung: […“Sprachmittlung ist ein Oberbegriff für jede Art der Übertragung eines Textes aus einer Sprache 
in eine andere…. Der Begriff umfasst aber auch die „klassische wörtliche" Übersetzung“…] Folgend im Text wird unter Sprachmittlung 
die „klassische wörtliche“ Übersetzung verstanden und somit primär gefordert. (34) 
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2.1. Ziele der Hospiz- und Palliativversorgung 

Bis zu 90% aller schwerkranken und sterbenden Menschen haben am Lebensende einen Bedarf 

an hospizlicher und/oder palliativer Versorgung (1). Dieser ganzheitliche Versorgungsansatz be-

inhaltet neben den physischen auch die psychischen, sozialen und spirituellen Aspekte mit dem 

Ziel des Erhalts oder der Verbesserung der Lebensqualität von Erkrankten und ihren Ange-

hörigen (2,3). Für diesen multidimensionalen Behandlungsansatz bedarf es eines multiprofessi-

onellen Teams. 

Um die individuellen Bedürfnisse erfassen zu können, ist die Kommunikation zwischen Behand-

ler:innen und Erkrankten essenziell (4). Gleichzeitig ist Kommunikation in existenziellen Situati-

onen, bei Fragen von Leben und Tod, äußerst störanfällig (5). 

 

2.2. Versorgungssituation von Menschen mit Migrationshintergrund 

Im Mikrozensus 2020 wird der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund22 in der Bun-

desrepublik Deutschland mit 21,9 Millionen angegeben. Das entspricht rund 27% der Gesamt-

bevölkerung, wobei jeder/jede fünfte Bürger:in mit Migrationshintergrund älter als 55 Jahre ist 

(6). Die Gesundheitsberichtserstattung des Bundes macht deutlich, dass Menschen mit Migrati-

onserfahrung häufiger an Krankheiten und Beschwerden wie z.B. an Erkrankungen der Lun-

gen/Atemwege bzw. Verdauungsorgane leiden und medizinische Leistungen in Anspruch neh-

men (7). 

Gleichzeitig zeigen Studien, dass schwerkranke und sterbende Menschen mit Migrationshinter-

grund insgesamt im deutschen Gesundheitswesen und so auch in der Hospiz- und Palliativver-

sorgung unterrepräsentiert bzw. schlechter versorgt sind. Sprachbarrieren liefern eine zentrale 

Begründung für dieses Phänomen (8-15).  

 

2.3. Sprachbarriere als zentrale Kommunikationshürde 

Bedingt durch fehlende oder mangelhafte deutsche Sprachkenntnisse bei Menschen mit Migra-

tionshintergrund ist im Behandlungsprozess grundsätzlich 

• der Zugang zu Leistungen der Hospiz- und Palliativversorgung nicht sicherge-

stellt, 

• das Selbstbestimmungsrecht des Patienten/der Patientin nicht gewährleistet, 

• die aktive Teilhabe bei Therapieentscheidungen nicht ermöglicht und folglich 

• eine adäquate Behandlung und bedürfnisorientierte Begleitung nicht gewährleis-

tet. 

In den benannten Missständen liegen Risiken für eine Fehlbehandlung, Über- und Unter-

versorgung. Der Einsatz von qualifizierten und professionellen Sprachmittler:innen3 kann diesen 

Versorgungsmissstand für die Erkrankten, ihre Angehörigen und Behandler:innen auflösen. Eine 

gesundheitsökonomische Perspektive stützt diesen Vorschlag. Aktuell sieht die Rechtsprechung 

jedoch keinen allgemeingültigen Anspruch für den Einsatz von qualifizierten und professionellen 

Sprachmittler:innen und auf Kostenerstattung für erkrankte Menschen vor (16-17). 

 
2 Definition nach Mikrozensus 2018: Eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil  
die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzt. Die Definition umfasst im Einzelnen (1) zugewanderte und nicht 
zugewanderte Ausländer:innen, (2) zugewanderte und nicht zugewanderte Eingebürgerte, (3) (Spät-) Aussiedler:innen, (4) Personen, 
die die deutsche Staatsangehörigkeit durch Adoption durch einen deutschen Elternteil erhalten haben sowie (5) mit deutscher 
Staatsangehörigkeit geborene Kinder der vier zuvor genannten Gruppen. (30) 
 
3 Definition Sprachmittler*in: jemand, der (wie Dolmetscher*innen oder Übersetzer*innen) von einer Sprache in eine andere 
überträgt. (35) 
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2.4. Doppelte Sprachlosigkeit am Lebensende 

Emotionale Reaktionen wie Stress und Angst, die im Zusammenhang mit der Diagnose, dem 

bevorstehenden Abschied oder der Zeit nach dem Tod auftreten, verursachen häufig eine 

Sprachlosigkeit, da Gespräche über den Tod, das Sterben oder den bevorstehenden Abschied 

schwerfallen. Sprachprobleme können nun zu einer doppelten Sprachlosigkeit führen, wenn 

Patient:innen oder Angehörigen darüber hinaus die Sprachkenntnisse und Worte hinsichtlich 

dieses Themenfeldes fehlen. Betroffen sind auch Erkrankte, die im Alltag oder auch für ihren 

beruflichen Kontext über ausreichende Sprachkompetenzen verfügen, denen jedoch die Worte 

für schwere Erkrankungen oder den Umgang mit Tod und Sterben fehlen. Verständigungsprob-

leme wirken sich negativ auf die Lebensqualität der schwerkranken und sterbenden Patient:in-

nen und ihrer Angehörigen aus. Zur Sorge über eine Fehlbehandlung gesellt sich die Sorge vor 

Vereinsamung und eine reale soziale Isolation aufgrund fehlender muttersprachlicher Verstän-

digungsmöglichkeiten (15,18-19). 

 

2.5. Einsatz von Angehörigen bzw. Laien als Sprachmittler:in 

Gegenwärtige Praxis ist der Rückgriff auf Angehörige oder Laien als Sprachmittler:innen in der 

medizinischen Behandlung. Das birgt Risiken. So ließ sich zeigen, dass es sich bei ad hoc Über-

setzer:innen aus dem Krankenhauspersonal, z.B. vom Haus-, Reinigungs- und Transportdienst, 

überwiegend um ungeschulte Sprachmittler:innen und medizinisch ungeschultes Personal han-

delte. Die Fehlerquoten bei den Übersetzungen lagen zwischen 23% bis 52% (16) mit möglich-

erweise gravierenden Folgen für die medizinische Behandlung. 

Die Quote an bewussten oder unbewussten Übersetzungsfehlern liegt bei Angehörigen sogar  

über 50%. Hier ist zu berücksichtigen, dass Angehörige bedingt durch ihren Einsatz als Sprach-

mittler:innen in einen Rollenkonflikt geraten können (z.B. Eltern-Kind-Beziehung wird umfunkti-

oniert in Eltern-Kind/Übersetzer-Beziehung). Die Übersetzung von medizinischen Gesprächen 

geht mit einer hohen Verantwortung einher, wie beim Überbringen schlechter Nachrichten 

(breaking bad news) oder Besprechen von Therapieentscheidungen. 

Folge können nachhaltige emotionale und moralische Belastungen für die (kindlichen) Angehö-

rigen sein. Dies kann sich auch negativ auf die innerfamiliäre Beziehung bzw. Interaktion aus-

wirken und somit ggf. die positive Funktion eines familiären Unterstützungsnetzwerks beein-

trächtigen (8). 

Eine transparente und umfassende Übersetzung kann nur durch den Einsatz von qualifizierten  

und professionellen Sprachmittler:innen sichergestellt werden. Durch ihre professionelle Rolle 

gegenüber den Erkrankten kommt es zudem zu keinem Rollenkonflikt wie bei Angehörigen 

beschrieben. Auch kann u.U. eine größere Offenheit bzgl. der Erwartungen, Ängste und Wünsche 

seitens des/der Betroffenen erwartet werden, da die externen Sprachmittler:innen einer Ver-

schwiegenheitspflicht unterliegen (20). 

 

Autonomie und Teilhabe des Patienten/der Patientin auch am Lebensende 

Im deutschen Gesundheitswesen gilt eine Patient:innenorientierung als Qualitätskriterium. Um 

das Recht der Betroffenen auf Selbstbestimmung und Teilhabe sicherzustellen, bedarf es einer 

ausführlichen Information, Aufklärung und Beratung. Dies inkludiert auch das Wahlrecht von 

möglichen Behandlungsoptionen (21). Gemäß der Rechtsprechung ist bei der Erfüllung der In-

formations- und Aufklärungspflicht auf eine „verständliche“ Informationsvermittlung zu ach-

ten; d.h. „[...] der Behandelnde muss sich sprachlich auf den Patienten einstellen und darf sich 

nicht nur im Fachjargon ausdrücken [...]“ (22). 
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Zudem stellt der Respekt vor der Autonomie der Patient:innen ein zentrales Prinzip der Me-

dizin- und Bioethik da. Autonomie wird sowohl als Fähigkeit als auch als allgemeines Recht 

verstanden. In der Versorgung am Lebensende werden beispielsweise eine vorausschauende 

Planung und selbstbestimmte Entscheidungen oft wie selbstverständlich als Ausdruck individu-

eller Autonomie betrachtet. Dies entspricht jedoch nicht immer den Vorstellungen und Fähig-

keiten der Betroffenen. Unabhängig davon bedarf es der Klärung, die im Fall fehlender Sprach-

kompetenzen erschwert bzw. unmöglich ist und damit dem ethischen Anspruch widerspricht 

(18). 

 

3. Gesetzliche Grundlagen  

Behandlungsaufklärung nach § 630e BGB 

Gemäß § 630 e Abs. 1 BGB „… ist der/die Behandelnde verpflichtet, den Patienten/die Patientin 

über sämtliche für die Einwilligung wesentlichen Umstände aufzuklären. Dazu gehören insbe-

sondere Art, Umfang, Durchführung, zu erwartende Folgen und Risiken der Maßnahme. Bei der 

Aufklärung ist auch auf Alternativen zur Maßnahme hinzuweisen, wenn mehrere medizinisch 

gleichermaßen indizierte und übliche Methoden zu wesentlich unterschiedlichen Belastungen, 

Risiken oder Heilungschancen führen können.“ Weiterhin hat die Aufklärung mündlich zu erfol-

gen. Ergänzend können Unterlagen hinzugezogen werden, die dem/der Betroffenen in Textform 

auszuhändigen sind (23). In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Aufklärung für 

den Patienten/die Patientin nach § 630e Abs. 2 Nr. 3 BGB verständlich sein muss (22). Dabei 

besteht gegenwärtig jedoch kein Anspruch auf die Beteiligung eines professionellen Dolmet-

schers/einer professionellen Dolmetscherin. Folglich sind auch keine allgemeinen Regelungen 

zur Ausführung und Finanzierung im Rahmen der medizinischen und psychotherapeutischen 

Versorgung vorhanden. (17) Im Rahmen der Behandlung ist die Behandlungsseite also dazu 

verpflichtet dafür zu sorgen, dass die Aufklärung für den Patienten/die Patientin verständlich 

ist. Daher muss die Behandlungsseite im Falle einer sprachlichen Barriere z.B. den/die vom 

Patienten/von der Patientin hinzugezogene/n Dolmetscher:in an der Behandlung teilnehmen 

lassen. Gleichzeitig ist die Behandlungsseite selbst nicht dazu verpflichtet, eine/n Dolmetscher:in 

zu stellen. Nach jetziger Rechtslage fallen die Kosten für einen Dolmetscher/eine Dolmetscherin 

dem Patienten/der Patientin zur Last, da es keine krankenversicherungsrechtliche Regelung dazu 

gibt (39). Dadurch besteht die Gefahr, dass in Situationen, in denen Sprachbarrieren bestehen, 

ganz auf einen Dolmetscher/eine Dolmetscherin verzichtet wird (ob aus Unkenntnis, aus struk-

turellen oder aus finanziellen Gründen), was wiederum dazu führt, dass durch die fehlende 

Aufklärung die Selbstbestimmung des Patienten/der Patientin erheblich gefährdet wird (40). Auf 

den problematischen Rückgriff auf Angehörige als Dolmetscher:innen haben wir bereits hinge-

wiesen (vgl. Abschnitt 2.5.). 

 

§ 17 II Sozialgesetzbuch (SGB) 

Zum Vergleich möchten wir auf § 17 II im SGB verweisen, denn hier ist geregelt, dass für hör- 

und sprachbehinderte Menschen „bei der Ausführung von Sozialleistungen, insbesondere auch 

bei ärztlichen Untersuchungen und Behandlungen“ (41) ein Anspruch auf die Hinzuziehung eines 

Gebärdendolmetschers/einer Gebärdendolmetscherin mit anschließender Kostenübernahme be-

steht. Vergleichbares sehen wir bei fehlender oder unzureichender Verständigung zwischen Men-

schen mit Migrationsgeschichte und dem medizinischen Personal gegeben. 
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Leistungen nach § 6 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 

Nach dem AsylbLG können im Einzelfall u.a. zur Sicherung der Gesundheit Leistungen gewährt 

werden (24). Folglich werden nach Auffassung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

für Leistungsempfänger:innen nach § 6 Abs. 1 AsylbLG in den ersten 15 Monaten die Kosten für 

Dolmetscher:innen übernommen. Dies betrifft akute medizinische und psychotherapeutische 

Behandlung. Allerdings ist auch hier der Anspruch auf kostenfreie Sprachmittlung gesetzlich 

nicht verankert (17, 25). Ein wesentliches Problem bei diesen Regelungen ist die Tatsache, dass 

die Übernahme der Dolmetscherkosten von den Betroffenen individuell zu beantragen ist und 

es sich bei der Bewilligung oder Ablehnung um Ermessensentscheidungen handelt. Die Durch-

setzung ist somit trotz des Rechtsanspruchs problematisch (26-27). 

 

Artikel 3 Grundgesetz (GG) 

Artikel 3 des GG besagt, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind und niemand unter 

anderem wegen seiner Abstammung, seiner Heimat und Herkunft oder seiner Sprache be-

nachteiligt oder bevorzugt werden darf (28). Das Gesetz regelt in erster Linie die Chancen-

gleichheit des Einzelnen gegenüber der öffentlichen Gewalt. Analog dazu sind im privaten Be-

reich durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz Regelungen zur Chancengleichheit ge-

schaffen worden. Aus Art. 3 GG leitet sich kein Anspruch auf Hinzuziehung eines Dolmet-

schers/einer Dolmetscherin ab; der Staat wird nicht zum Ausgleich sprachbedingter Erschwer-

nisse verpflichtet (41). 

Trotz dieser Regelung der Chancengleichheit ergibt sich bis heute keine Rechts- und Finanzie-

rungs-grundlage auf Sprachmittlung, um eine Benachteiligung zu verhindern. 

 

4. Fazit 

Die Qualität und der Erfolg der Hospiz- und Palliativversorgung sind abhängig von der Kom-

munikation zwischen dem/der Erkrankten, den Angehörigen und den Behandelnden. Bei ge-

störter oder fehlender Kommunikation aufgrund mangelnder oder zunehmend reduzierter 

Sprachkenntnisse kann eine adäquate, am Patienten/an der Patientin orientierte Versorgung  

nicht gewährleistet werden. Folge ist eine individuelle und systemische Fehlversorgung, die sich 

sowohl als Unter- als auch als Überversorgung zeigen kann. Die per Gesetz gesicherte Chan-

cengleichheit und das Selbstbestimmungsrecht sowie das Recht auf aktive Teilhabe bei Thera-

pieentscheidungsprozessen sind in diesem Fall nicht gegeben, wenn keine qualifizierten und 

professionellen Sprachmittler:innen eingesetzt werden oder deren Einsatz abhängig gemacht 

wird von der finanziellen Leistungsfähigkeit des/der Betroffenen. Gerade am Lebensende ist ein 

geschützter Versorgungsrahmen zur Förderung der Lebensqualität essentiell. Hierzu zählt auch 

eine uneingeschränkte direkte Kommunikationsfähigkeit des/der Betroffenen mit seinen/ihren 

Versorgungspartner:innen. 

Dabei ist die Aufklärung und kommunikative Unterstützung unbedingt prozesshaft zu verstehen 

und nicht auf ein einmaliges Gespräch zu begrenzen. Hierzu gehören neben den körperlichen 

auch die psychosozialen und spirituellen Aspekte, die durch ein multiprofessionelles Team ab-

gedeckt werden. Der Einsatz von Sprachmittler:innen ist daher nicht nur auf die Erfüllung 

von ärztlichen Aufgaben zu beschränken, sondern auf das breite palliative Versorgungs-

spektrum eines multiprofessionellen Teams anzuwenden. Menschen ohne ausreichende 

Sprachkenntnisse, die in Deutschland Anspruch auf soziale, gesundheitliche, palliative Leistun-

gen haben, dürfen durch Sprachbarrieren nicht bei der Wahrnehmung ihrer Rechte gehindert 

werden. 
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Daher fordern wir entgegen der bisherigen Rechtsprechung und -lage eine Kostenerstattung 

für den Einsatz von qualifizierten und professionellen Sprachmittler:innen in der Hospiz- 

und Palliativversorgung und zwar übergreifend für das multiprofessionelle Angebotsspekt-

rum. Hierzu zählen auch vorgelagerte Therapieentscheidungsgespräche, die den Weg für 

die Hospiz- und Palliativversorgung ebnen. Dabei muss auf Grund der begrenzten Lebenszeit, 

die Palliativpatient:innen zur Verfügung steht, und des oft instabilen Allgemeinzustands ein 

flexibler und kurzfristiger Einsatz ermöglicht werden, d.h. zeitliche Verzögerungen durch vorge-

lagerte Genehmigungsprozesse sind zu vermeiden. Dieser Rechtsanspruch sollte verbindlich 

im SGB V fixiert und die Kostenübernahme im Leistungskatalog der GKV aufgeführt wer-

den. 

Wir schließen uns mit unserer Forderung aus der Perspektive der Hospiz- und Palliativversor-

gung somit den bisherigen hierzu herausgegebenen Stellungnahmen bzw. Positionspapieren 

an: 

• Positionspapier des Paritätischen Gesamtverbandes 2018 (25) 

• Positionspapier der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 

(BAGFW) 2011 (30) 

• Positionspapier des Bundesverbandes der Dolmetscher und Übersetzer (31) 

• Position des Bundesverbandes der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) (32) 

• Beschlussprotokoll des 120. Deutschen Ärztetages, S. 128-129 (33) 

• Forderung nach Finanzierung von Sprachmittlung der Bundespsychotherapeuten-

kammer 2018 (36) 
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